
Auszug aus der 
S a t z u n g 

über die Benutzung der Kindergärten 
der Gemeinde    S I N N T A L 

 
 

§ 11 
Abmeldung 

 
 

(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende des nächsten Monats 
bei der Gemeindeverwaltung vorzunehmen; gehen sie erst nach dem 15. dort ein, 
werden sie erst zum Ablauf des übernächsten Monats wirksam. Bei Fristversäumnis ist 
die Gebühr für einen weiteren Monat zu zahlen. 

 
(2) Innerhalb der letzten drei Monate vor den Sommerferien und vor der Einschulung eines 

Kindes kann eine Abmeldung nur aus zwingenden triftigen Gründen (z. B. Wegzug aus 
der Gemeinde) erfolgen. 

 
(3) Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Verhalten des Kindes eine 

für den Betrieb des Kindergartens unzumutbare Belastung, so kann das Kind vom 
weiteren Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierüber 
trifft der Gemeindevorstand. Der Ausschluss gilt als Abmeldung. 

 
(4) Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als zwei Wochen ohne 

Begründung vom Besuch des Kindergartens fernbleiben, können sie durch schriftliche 
Erklärung gegenüber den Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen 
werden. Für eine Neuanmeldung gilt § 3 Abs. 2 dieser Satzung. 

 
(5) Werden die Gebühren zwei mal nicht ordnungsgemäß bezahlt, so erlischt das Anrecht 

auf den bisher eingenommenen Platz. 
 
 
 
 
 
A B M E L D U N G     aus dem Kindergarten ................................................. 
 
 
 
Name:  ........................................................................................ 
 
 
Vorname:  ........................................................................................ 
 
 
Wohnort:  ........................................................................................ 
 
 
abgemeldet zum: ........................................................................................ 
 
 
 
Sinntal, den ...............................    ......................................... 
                 (Unterschrift) 


